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Stadt Kappeln 

Prüfung der Stellungnahmen der Behörden, Träger öffentlicher Belange, Nachbarge-
meinden und der Öffentlichkeit (Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB) 

 

Stand: 27.05.2024 

 

Absender/ 

Datum der Stellungnahme 

Inhalt der Stellungnahme (Kurzfassung) Abwägung der Stellungnahme 

1. Träger öffentlicher Belange 

Kreis Schleswig-Flensburg – 
Der Landrat  
Bau- und Umweltverwaltung  
Schreiben vom 04.03.2024 

Von den Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg wer-
den keine Hinweise gegeben. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Archäologisches Landesamt 
Schleswig-Holstein 

Per Mail vom 31.01.2024 

Wir stimmen der vorliegenden Planung unter folgenden Aufla-
gen zu: Vor dem Beginn von Erdarbeiten muss die Fläche 
durch das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein un-
tersucht und vorhandene Denkmale geborgen und dokumen-
tiert werden. 

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Unter-
suchungen zeitintensiv sein können und eine Absprache 
möglichst frühzeitig getroffen werden sollte, damit keine Ver-
zögerungen im sich anschließenden Bauablauf entstehen. 
Die Kosten sind vom Verursacher zu tragen.  

Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit 
dem Archäologischen Landesamt in Verbindung setzen, um 
das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Frau Dr. 
Stefanie Klooß (Tel.: 04621 – 38728; Email: stefa-
nie.klooss@alsh.landsh.de). 

Mit der Umsetzung dieser Planung sind bedeutende Erdar-
beiten zu erwarten.  

Bei der überplanten Fläche handelt es sich um eine Stelle, 
von der bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten 
ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Das archäologi-
sche Interessengebiet in diesem Bereich dient zur Orientie-
rung, dass mit einem erhöhten Aufkommen an archäologi-
schen Denkmalen zu rechnen ist und das Archäologische 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. Die Vorhabenträger wurden über den Inhalt dieser 
Stellungnahme in Kenntnis gesetzt. Zudem wurden die 
Hinweise in die Begründung unter Ziffer 6 mit aufgenom-
men. 
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Landesamt Schleswig-Holstein bei Maßnahmen beteiligt wer-
den muss. 

Für die überplante Fläche liegen zureichende Anhaltspunkte 
vor, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal 
eingegriffen werden wird. Die Fläche befindet im Umfeld 
mehrerer Objekte der Archäologischen Landesaufnahme 
(u.a. eines Megalithgrabes) in einer Siedlungsgunstlage. Es 
liegen daher deutliche Hinweise auf ein hohes archäologi-
sches Potential dieser Planfläche vor. 

Archäologische Kulturdenkmale können nicht nur Funde, son-
dern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Ver-
färbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit sein. Erd-
arbeiten an diesen Stellen bedürfen gem. § 12 Abs. 2 S. 6 
DSchG SH 2015 der Genehmigung des Archäologischen 
Landesamtes Schleswig-Holstein. 

Nach Abwägung der Belange des Verursachers mit denen 
des Denkmalschutzes stehen aus unserer Sicht an dieser 
Stelle keine Gründe des Denkmalschutzes einer Genehmi-
gung entgegen. Sie ist daher gem. § 13 Abs. 2 DSchG SH zu 
erteilen.  

Die Genehmigung wird mit Auflagen in Form von archäologi-
schen Untersuchungen gem. § 13 Abs. 4 DSchG SH verse-
hen, um die Beeinträchtigungen von Denkmalen zu minimie-
ren. Das Denkmal kann der Nachwelt zumindest als wissen-
schaftlich auswertbarer Datenbestand aus Dokumentation, 
Funden und Proben in Sinne eines schonenden und werter-
haltenen Umgangs mit Kulturgütern (gem. §1 Abs. 1 DSchG 
SH) und im Sinne des Dokumentationsauftrags der Denkmal-
pflege (gem. §1 Abs. 2 DSchG SH) erhalten bleiben.  

Eine archäologische Untersuchung ist vertretbar, da die vor-
liegende Planung unter Einhaltung der Auflagen umgesetzt 
werden kann. Die Konfliktlage zwischen vorliegender Planung 
und zu vermutenden Kulturdenkmalen wird dadurch gelöst, 
dass archäologische Untersuchungen an den Stellen durch-
geführt werden, an denen Denkmale zu vermuten sind.  
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Der Verursacher des Eingriffs hat gem. § 14 DSchG SH die 
Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fachge-
rechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denk-
mals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergeb-
nisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG SH: Wer Kul-
turdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich un-
mittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner 
für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin 
oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf 
oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den 
Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund 
geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben 
das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zu-
stand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflich-
tung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der 
Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, son-
dern auch dingliche Zeugnisse wie 

Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-
beschaffenheit. 

2. Nachbargemeinden –  

Es sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

   

3. Bürger –  

Weder bei der öffentlichen Auslegung vom 05.02. bis 05.03.2024 noch bei der Veröffentlichung des Entwurfs im Internet vom 22.04. bis 24.05.2024 
sind Stellungnahmen von Bürgern eingegangen. 

 


